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§ 359 ZPO
 ZPO - Zivilprozessordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

(1) Den Sachverständigen sind diejenigen bei Gericht be ndlichen Gegenstände, Actenstücke und Hilfsmittel

mitzutheilen, welche für die Beantwortung der denselben vorgelegten Fragen erforderlich sind.

(2) Benötigt der Sachverständige die Mitwirkung der Parteien oder dritter Personen und wird ihm diese auf seine

Au orderung nicht unverzüglich geleistet, so hat der Sachverständige dies dem Gericht unter genauer Au istung der

erforderlichen Mitwirkungshandlungen und der entgegenstehenden Hindernisse mitzuteilen. Das Gericht hat sodann

mit abgesondert nicht anfechtbarem Beschluss den Parteien das Erforderliche aufzutragen und ihnen hiefür eine

angemessene Frist zu setzen. Dieser Zeitraum ist in die dem Sachverständigen für die Begutachtung gesetzte Frist

nicht einzurechnen. Kommen die Parteien der Au orderung des Gerichts nicht fristgerecht nach, so hat der

Sachverständige sein Gutachten ohne Berücksichtigung des Fehlenden zu erstatten. Werden die fehlenden

Informationen noch vor Ausarbeitung des Gutachtens nachgebracht, so hat sie der Sachverständige sogleich zu

berücksichtigen, ansonsten hat er ein Ergänzungsgutachen zu erstatten. Die Kosten dieses Gutachtens tragen

unabhängig vom Verfahrensausgang die säumigen Parteien zur ungeteilten Hand.
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